Die Welt

Allwo muß "Schrottimmobilie" zurücknehmen 

Wohnen

Die hannoversche Wohnungsbaugesellschaft Allwo ist vom Oberlandesgericht Celle erneut zur Rücknahme einer von ihr verkauften Wohnung verurteilt worden und muß rund 50 000 Euro an den Käufer zurückzahlen. Die Allwo hatte in den 90er Jahren Wohnungen aus Altbeständen der Neuen Heimat verkauft, die über die Badenia finanziert wurden. Laut der jetzt veröffentlichten Urteilsbegründung (16 U 127/04) wurde dem Käufer der hohe Reparaturbedarf "bewußt verschleiert" und zudem mit falschen Prognosen über die Mietrenditen getäuscht. rhai
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